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selbst zu sehen vermag! Geschriebenes Verfahren tritt uns eben anschau»
sicher vor Augen als bloß gedachtes und gesprochenes, und gerade so

gut. wie manche geschriebene Lektion in der Ausführung sich als un-
praktisch erweist, ebenso gut zeigte umgekehrt wieder manche mündliche
Lektion, wenn sie hinter uns von jemanden nachstcnographiert würde,
große Lückenhaftigkeit und Verstöße gegen die Didaktik. —üö—

Zur Revision des Erziehungsgesetzes v. Rt. Tuzern.
(Fortsetzung.)

Kkarus. Alte oder invalide Lehrer erhalten je nach der Zahl der Dienst»
jähre eine Pension bis auf Fr. 600. Zur Alters-, Witwen- und Waisenver-
sorgung besteht außerdem eine obligatorische Kasse, bei der jedes Mitglied 35
Jahresbeiträge von Fr. 30 einzahlt. Der Staat trügt gegenwärtig jährlich Fr.
2000 bei. Jedes noch im aktiven Schuldienst stehende Mitglied erhält vom 60.
Jahre an Fr. 100 jährlich. Aus den übrigen Erträgnissen erhalten alte oder
invalide Lehrer Fr. 400, Witwen Fr. 200, Witwen mit Kindern bis Fr. 480
per Jahr.

Zug. An Stelle der Ruhegehalte macht der Staat jedem Lehrer jährlich
eine Spareinlage von Fr. 150. Das Kapital wird im Alters-, Jnvaliditäts-
oder Todesfall dem Lehrer oder seinen Erben ausgerichtet. An die obligatorische
Alters-, Witwen- und Waisenkaste trägt der Staat Fr. 100, jede Gemeinde und
jeder Lehrer je Fr. 25 per Jahr bei, der Staat überdies jährlich Fr. 1500 zur
Aeufnung des Deckungskapitals. Im Alters- oder Jnvalioitätsfall (schon vom
5. Dienstjahre an) erhält jeder Versicherte Fr. 600 per Jahr, jede Witwe Fr.
250 und, wenn Kinder da sind, Fr. 100—350, je nach der Zahl der Kinder.

Ireivurg. Ruhegehalte werden aus den Erträgnissen der Alterskasse
ausgerichtet, die für jedes weltliche Mitglied der Lehrerschaft obligatorisch ist.
Beitrag (je nach dem Rechnungsergebnis) Fr. 30—40, während 25 Jahren zu
zahle». Der Staat trägt gleich viel bei, überdies kann ein Teil der Bundes-
subvention dafür verwendet werden. Ruhegehalt bei 25—30 Dienstjahren Fr.
300, vom 31. Jahre an Fr. 500. Wenn vor dem 25. Dienstjahre Invalidität
eintritt, so erhält das Mitglied die Hälfte der Einzahlung zurück. Im Todes»
falle geht die Penston auf Witwe und Kinder über. Die Witwe ohne Kinder
erhält die Hälfte.

Solothur«. Ruhegehalte werden ausgerichtet aus den Erträgnisse» der

obligatorischen Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse, genannt Rothstiftung.
Staatlicher Beitrag an dieselbe: Fr. 3000 per Jahr uud jewnlen V» der Bun-
dessudvention. Beitrag der Lehrer 5 °/°, der Lehrerinnen 4 V» der Gesamtbesold-
ung. Pensionsberechtigung vom 5. Dienstjahre an 20 V» der Besoldung, ansteigend
bis auf 50°/», je nach den Dienstjahren. Die Witwe erhält die Hälfte der
Pension des verstorbenen Mannes, ein Kind V>«.

Aaselstadt. Jeder Lehrer hat vom 10. Dienstjahre an im Jnvaliditäts-
falle die Berechtigung zum Bezüge eines Ruhegehaltes, 2°/» der Besoldung mal
Anzahl der Dienstjahre. Eine Witwen- und Maisenkaste der St.dt Basel ist
freiwilliger, privater Natur. Witwen und Waisen erhalten dort Fr. 360 oder
720 per Jahr, je nachdem, ob einfache oder doppelte Versicherung vorliegt. Ein-
facher Jahresbeitrag Fr. 60, doppelter Fr. 100. Die Kaste erhält keinen Staats-
beitrag.
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Aaselkand. Eine Pension ist nicht gesetzlich fixiert. Die Regierung ent-
scheidet von Fall zu Fall und gewährt Altersgehalte je nach Vermögen und
Dienstalter. Einzelne Gemeinden gewähren auch Pensionen. Aus der obligato-
rischen Witwen- und Waisenkasse erhält jeder Lehrer, der wegen Alter (vom 69.
Jahr an) oder Invalidität zurücktritt, eine Pension von Fr. 390. Eine Witwe
mit oder ohne Kinder erhält Fr. 225, die Vollwaisen erhalten zusammen Fr.
225. Der Staat trägt an die Kasse Fr. 4990 jährlich bei, die Lehrer winde»
stens Fr. 25, je nach dem Zivilstand, dem Eintrittsalter zc.

Schaffhaus««. Staatliche Pensionen (in der Regel im Betrage von Fr.
690) werden nur an diejenigen Lehrkräfte ausgerichtet, die der im Jahre 1894
gegründeten obligatorischen Pensionskasse wegen vorgerücktem Alter nicht mehr
beitreten konnten. An diese Kasse gewährt der Staat Beiträge von Fr. 5990
und Fr. 4990—5999 aus der Bundessubvention. Beitrag der Lehrer Fr. 59.
Pension für Lehrer nach dem 65. Jahr Fr. 800, für Lehrerinnen nach dem 55.
Zahr Fr. 790. Wenn die Invalidität vorher eintritt, so findet in der Aus-
richtung des Ruhegehaltes eine Skala Anwendung, nach welcher vom 40. Dienst-
jähre weg für jedes Altersjahr Fr. 20 zugesetzt werden, bei Fr. 300 beginnend.
Die Witwenpension beträgt Fr. 240, die Waisenpension Fr. 25 per Kind, ganz
verwaiste erhalten Fr. 50.

Appe«z«lt A.-Wh. Ruhegehalte werden ausgerichtet aus der obligato»
rischen Lehrerpensionskasse. Staat, Gemeinde und Lehrerschaft tragen per Schul-
stelle je Fr. 4V bei; die Gemeinden übernehmen meistens auch den Beitrag der

Lehrerschaft. Im Altersfall (nach dem 69. Altersjahre) oder bei Invalidität
wird eine Pension von Fr. 690 ausgerichtet; wenn die Invalidität vor dem

15. Dienstjahr eintritt, Fr. 500. Die Witwenpension beträgt Fr. 400, wenn
Kinder da sind, und Fr. 200, wenn die Witwe ohne Kinder ist. Aus der

Bundessubvention werden zu den Alterspensionen Fr. 400 Zulage gegeben, wo-
mit die Pension auf Fr. 1090 erhöht wird. Ebenso werden die Jnvaliditäts-
Pensionen auf Fr. 700 (eventuell Fr. 1090 im Bedürfnisfalle) und die Witwen-
Pensionen auf Fr. 590 (Fr. 250 ohne Kinder) erhöht.

Appenzell I.-Hih. Eine staatliche Pensionierung besteht nicht. Ruhegl-
gehalte werden aus der obligatorischen Alters-, Witwen- und Waisenkasse aus-

gerichtet. Staatsbeitrag: jährlich Fr. 300 4- Fr. 200 aus der Bundessubven-
tion. Die Gemeinden zahlen gelegentliche freiwillige Beiträge an die Kasse.

Beitrag der Mitglieder: 2°/» des Gehaltes bis auf Fr. 1000, 1 "/» für jedeS

weitere Fr. 190, Alters- und Jnvalidenpension Fr. 209 nach 19 T ienstjahren,
für jedes weitere Dienstjahr Fr 19 mehr (z. B. bei 40 Dienstjahren Fr. 500).
Witwen erhalten die Hälfte der Pension des verstorbenen Mannes, Waisen je

Fr. 40, Doppelweisen Fr. 60.
St. H«ke«. Oblagatorische Unterstützungskasse. Beitrag des Staates:

Hr. 3V per Lehrstelle und 20^ der Bundessubvention. Die Gemeinden zahle»

Fr. 50 Jahresbeitrag per Mitglied und jedes Mitglied einen Personalbeitrag
von Fr. 40. Die Beiträge der Lehrerschaft werden von vielen Gemeinden be-

zahlt. Alterspension (für Lehrer nach dem 65., für Lehrerinnen nach dem 60.

Altersjahre): Fr. 1009. Jnvalidenpension: von 5—20 Dienstjahren Fr. 49

für jedes Dienstjabr bis auf 890—1090. Witwen Fr. 200—250, je nach den

Dienstjahren des Mannes, Kinder je Fr. 100 bis auf Fr. 500 für 5 oder mehr

Kinder; bei ganz verwaisten Kindern doppelte Ansätze, Maximum Fr. 750.
(Fortsetzung folgt.)

Kehreresesrzitien - Keldkirrh.
Vom Abend des 5. Oktober bis zum Morgen des 9. Oktober.


	Zur Revision des Erziehungsgesetzes v. Kt. Luzern [Fortsetzung]

